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What works? Erkenntnisse zur Wirksamkeit von 
Instrumenten des Compliance-Managements

I. Rechtliche Konsequenzen guter (und schlechter) Compliance

II. Empirischer Forschungsstand: Erkenntnisse zur Wirksamkeit 
von Compliance-Management-Systemen

III. Probleme einer justiziellen Ex-post-Kontrolle von Compliance 
Management Systemen

IV. Zwischenfazit: Anerkennung eines Gestaltungsspielraums der 
ernsthaft um Compliance bemühten Geschäftsleitung

V. Ausblick: Lehren aus der Entwicklung der evidenzbasierten 
Kriminalprävention
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I. Rechtliche Konsequenzen guter (und schlechter) Compliance

Ausgangspunkt: Keine ausdrückliche Verpflichtung der Geschäftsleitung 
zur Implementierung eines CMS, aber Legalitätsdurch-
setzungspflicht aus §§ 76 I, 93 I AktG

D.h. Verpflichtung
Ø zur Implementierung von Compliance-Maßnahmen, die dem Risikoprofil 

des Unternehmens entsprechen und darauf ausgerichtet sind, aus dem 
Unternehmen heraus begangene Rechtsverstöße nach Möglichkeit zu 
verhindern

Ausschlaggebend für den Umfang der gesellschaftsrechtlich gebotenen 
Compliance-Aktivitäten: „Art, Größe und Organisation des Unterneh-
mens, die zu beachtenden Vorschriften, die geographische Präsenz 
sowie die Verdachtsfälle aus der Vergangenheit“ (LG München I)

I. Rechtliche Konsequenzen guter (und schlechter) Compliance

Darüber hinaus Verpflichtung

Ø zur Aufklärung von Verstößen, die trotz präventiver Maßnahmen gesche-
hen, zur Unterbindung bekannt gewordenen Fehlverhaltens und zu Vor-
kehrungen zur Verhinderung von Wiederholungen

Im Innenverhältnis: Entlastungsbeweis des Vorstandes gem. § 93 II 2 AktG 
bzgl. der Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen 
und gewissenhaften Geschäftsleiters

Photo by 
Melinda Gimpel 
on Unsplash
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I. Rechtliche Konsequenzen guter (und schlechter) Compliance

Im Außenverhältnis: Beeinflussung ordnungswidrigkeitenrechtlicher Sank-
tionierung der Geschäftsleitung und des Unterneh-
mens

§ 130 OWiG – Verletzung der Aufsichtspflicht in Betrieben und Unternehmen
(1) 1Wer als Inhaber eines Betriebes oder Unternehmens vorsätzlich oder fahr-
lässig die Aufsichtsmaßnahmen unterläßt, die erforderlich sind, um in dem Be-
trieb oder Unternehmen Zuwiderhandlungen gegen Pflichten zu verhindern, die 
den Inhaber treffen und deren Verletzung mit Strafe oder Geldbuße bedroht ist, 
handelt ordnungswidrig, wenn eine solche Zuwiderhandlung begangen wird, 
die durch gehörige Aufsicht verhindert oder wesentlich erschwert worden wäre. 

I. Rechtliche Konsequenzen guter (und schlechter) Compliance

Implementierung eines CMS kann Ausdruck der gehörigen Aufsicht i.S.d. 
§ 130 I OWiG sein und so eine Entlastung der Geschäftsleitung vom Vorwurf 
der Aufsichtspflichtverletzung bewirken.

§ 30 OWiG – Geldbuße gegen jur. Personen und Personenvereinigungen
(1) Hat jemand
1. als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Person oder als Mit-

glied eines solchen Organs, (...)
eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen, durch die Pflichten, welche 
die juristische Person oder die Personenvereinigung treffen, verletzt worden 
sind oder die juristische Person oder die Personenvereinigung bereichert wor-
den ist oder werden sollte, so kann gegen diese eine Geldbuße festgesetzt 
werden.
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I. Rechtliche Konsequenzen guter (und schlechter) Compliance

Implementierung eines CMS kann 
Ø dazu führen, dass der für die Verhängung der Verbandsgeldbuße gefor-

derte innere Zusammenhang zwischen der Bezugstat und dem Pflichten-
und Aufgabenkreis des Täters verneint wird (Ü „Widerspruch zur 
Geschäftspolitik“)

Ø bei der Bemessung einer Verbandsgeldbuße zu berücksichtigen sein (vgl. 
BGH, Urt. vom 9.5.2017 – 1 StR 265/16)

Sanktionsrabatt für 
vorhandene Compliance-

Maßnahmen

Aufschlag
für deren Fehlen?oder

Stimmen die Grundannahmen?

CMS sind geeignet, 
Regelverstöße zu minimieren 

Juristen sind in der Lage, die 
Effektivität von CMS im Nachhinein 

gerecht zu bewerten

Photos by rawpixel on Unsplash
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I. Rechtliche Konsequenzen guter (und schlechter) Compliance

II. Empirischer Forschungsstand: Erkenntnisse zur Wirksamkeit 
von Compliance-Management-Systemen

III. Probleme einer justiziellen Ex-post-Kontrolle von Compliance 
Management Systemen

IV. Zwischenfazit: Anerkennung eines Gestaltungsspielraums der 
ernsthaft um Compliance bemühten Geschäftsleitung

V. Ausblick: Lehren aus der Entwicklung der evidenzbasierten 
Kriminalprävention

Gliederung

II. Empirischer Forschungsstand

o Meta-Analysen und Übersichtsarbeiten dokumentieren widersprüchliche 
Ergebnisse

o Kein gesicherter Erkenntnisstand hinsichtlich der Effektivität einzelner Com-
pliance-Instrumente

o Operationalisierungsproblem – sowohl die Bestimmung geeigneter Erfolgs-
parameter als auch die Auswahl geeigneter Methoden bereiten nach wie vor 
erhebliche Probleme
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II. Empirischer Forschungsstand

Kaptein/Schwartz, Journal of Business Ethics 2008, 111 ff.

Meta-Analyse zur Effektivität von Business Codes 
= formelle Dokumente mit Vorschriften, die von und für Unternehmen entwickelt 
wurden, um das gegenwärtige und zukünftige Verhalten der Führungskräfte und 
Mitarbeiter untereinander, den Unternehmen, externen Interessengruppen und/ 
oder der Gesellschaft im Allgemeinen gegenüber zu leiten

II. Empirischer Forschungsstand

Ergebnisse:
Ø In 35% der Studien wurde fest-

gestellt, dass Codes wirksam 
sind, 16% stellten fest, dass die 
Beziehung schwach ist, 33% 
konnten keine signifikante 
Beziehung feststellen, und 14% 
legten gemischte Ergebnisse vor. 

Ø Nur eine Studie ergab, dass 
Business Codes kontraproduktiv 
sein können.
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II. Empirischer Forschungsstand

Bedeutung von Kontextfaktoren/
Bedarf an kontext- und 

prozesssensitiven (qualitativen) 
Forschungsmethoden

Helin/Sandström, Journal of 
Business Ethics 2007, 253 ff.

II. Empirischer Forschungsstand

Kriminologischer Forschungsüberblick von Kölbel (2019)

Effektivitätsmessung anhand unterschiedlicher Indikatoren

1. Messung von Verhaltenseffekten anhand von (registrierten 
oder beobachteten) Normverstößen

Ü Widersprüchliche Befundlage

2. Indirekte Messung von Verhaltenseffekten anhand von „Ersatzgrößen“ 
(z.B. Beurteilung von Vignetten)

Ü Widersprüchliche Befundlage

3. „Sehr indirekte“ Messung von Verhaltenseffekten (z.B. allgemeine Beur-
teilung unternehmensinterner Praktiken, subjektive Einschätzungen)

Ü Widersprüchliche Befundlage
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II. Empirischer Forschungsstand

4. Dokumentation der Abhängigkeit der Effektivität von 
„weichen“ Faktoren (insbes. „tone from the top“, 
Unternehmenskultur)

5. Dokumentation der Abhängigkeit der Effektivität von der 
CMS-Struktur bzw. organisatorischen Faktoren (sog. 
„intelligent design“) 

Schlussfolgerungen:
Ø Hinweise auf die Relevanz unterstützender Rahmen- und Implementie-

rungsbedingungen
Ø Allerdings erhebliche methodische Einschränkungen; daher Bedarf an qua-

litativen Studien zu den bei der Implementierung von CMS zu durchlaufen-
den Übersetzungsprozessen

II. Empirischer Forschungsstand

Montoya/Richard, Journal of Business Ethics 1994, 713 ff.
- Ethnographische Studie zur Implementierungstiefe von Codes of Ethics in 

Krankenhäusern und Energieunternehmen
- Erwartungswidrig keine intensivere Verankerung der Codes of Ethics in 

Einrichtungen des Gesundheitswesens

Photos by Patrick Hendry and JC Gellidon on Unsplash
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II. Empirischer Forschungsstand

“Although this research indicates how decoupling can contribute to organiza-
tionnal misconduct, it does not indicate whether decoupling always leads to 
misconduct. Future researchers should explore those organizational factors 
that increase the likelihood that decoupling leads to misconduct.” 

MacLean/Behnam, 
Academy of Manage-
ment Journal 2010, 
1499 ff.
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III. Probleme einer justiziellen Ex-post-Kontrolle von CMS 

Stucke, The Journal of Corporation Law 2014, 769 ff.
• U.S. Department of Justice behandelt das Vorhan-

ensein eines effektiven CMS bei Unternehmens-
delikten als potenziell entlastenden oder mildern-
den Faktor

• Beurteilung des CMS einschließlich des Designs 
und der Umsetzung und Durchsetzung in gutem 
Glauben („in good faith“) ist ein wichtiger Be-
standteil der Prüfung, ob eine Verletzung vorliegt 
und wenn ja, welche Maßnahmen ergriffen werden 
sollten

• Feststellung, dass das Unternehmen über ein ef-
fektives CMS verfügte, kann zum Absehen von der 
Anklageerhebung oder zu Vergünstigungen bei der 
Sanktionsbemessung führen, auch wenn der kon-
kret in Rede stehende Verstoß durch das CMS 
nicht verhindert werden konnte

Allgemeingültige Vorgaben 
für die Evaluation von CMS?

III. Probleme einer justiziellen Ex-post-Kontrolle von CMS 
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U.S. Sentencing Commission, Guidelines Manual, � 8B2.1 (Nov. 2018) –
Seven Elements of an Effective Compliance Program:
1. Standards und Verfahren zur Prävention und Aufdeckung von strafbarem Verhalten
2. Kenntnis der Geschäftsleitung von Inhalt und Funktionsweise des CMS; kontinuierliche 

Überwachung seiner Implementierung; klare Zuständigkeiten für Compliance und 
angemessene Ausstattung der mit der Wahrnehmung betrauten Einheiten; Berichtslinie 
an den Vorstand

3. Screening-Mechanismus, der die Berücksichtigung von Regelverstößen bei 
Einstellungs- und Beförderungsentscheidungen sicherstellt

4. Regelmäßige und verständliche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
5. Überwachung der Regelbefolgung; regelmäßige Überprüfung der Effektivität des CMS; 

Meldesystem, das Anonymität und Vertraulichkeit gewährleistet
6. Anreize zur Regelbefolgung und Sanktionierung von Regelverstößen
7. Angemessene Maßnahmen zur Anpassung des CMS nach der Aufdeckung von 

Regelverstößen

Quelle: https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-manual/2018/GLMFull.pdf

III. Probleme einer justiziellen Ex-post-Kontrolle von CMS 

Quelle: https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download
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Quelle: https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download

Kritische Würdigung der „Seven Elements“ durch Stucke 2014

III. Probleme einer justiziellen Ex-post-Kontrolle von CMS 

Evaluation des „Tone from the top“
• Schwierig, wenn Führungspersonen 

ambivalente Signale ausgesendet haben
• Probleme der Rekonstruktion durch 

Aussagen von Angehörigen unter-
schiedlicher Hierarchiestufen

• Phänomene des „moral disengagement“ 
(Ü Neutralisierungstechniken) und der 
„ethical blindness“
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III. Probleme einer justiziellen Ex-post-Kontrolle von CMS 

Kritische Würdigung der „Seven Elements“ durch Stucke 2014

Evaluation der unternehmensinternen Risikobewertung
• Komplexität der Entscheidungssituation bedinge Bewertungsprobleme für 

(Justiz-)Juristen
• Risikomatrix eines Unternehmens sei externer Überprüfung nur bedingt 

zugänglich
• Anfälligkeit der Ex-post-Bewertung schadensstiftender Ereignisse für 

Rückschaufehler

Überwachung vs. Vertrauen
• Übermäßige Kontrollen können die Wahrscheinlichkeit ethischen Verhaltens 

verringern
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IV. Zwischenfazit

Konsequenz der bisherigen Studienlage:
Zurückhaltung bei der justiziellen Ex-post-Bewertung von CMS!

Ø Orientierung an der in � 93 I 2 AktG normierten Business Judgment Rule 
(Schwerpunkt der gerichtlichen Kontrolle auf dem Implementierungsprozess; 
eingeschränkte inhaltliche Kontrolle)

Ø Einrichtung des CMS als Pflichtaufgabe mit Entscheidungsspielraum, ins-
bes. hinsichtlich der Auswahl einzelner Compliance-Maßnahmen

Ø Interne Haftung nur bei Verletzung von Residualpflichten, beim Fehlen an-
gemessener Informationsgrundlage und bei Ermessensüberschreitung 
(Ü evident unvertretbare Entscheidungen)

Ø Berücksichtigung des Gestaltungsspielraumes auch bei der ordnungswid-
rigkeitenrechtlichen Bebußung von Regelverstößen
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V. Ausblick

Wechselvolle Geschichte der empirischen Präventionsforschung

In den 1970er Jahren ausgehend von den USA 
erhebliche Skepsis mit Blick auf die spezial-
präventive Wirksamkeit des (eingriffs- und 
kostenintensiven) Behandlungsvollzuges
(„nothing works“)

Bedeutungsverlust des 
Resozialisierungsgedankens / 

Grundlage für eine vergeltungs-
orientierte und punitive Kriminalpolitik

Bild: https://www.nationalaffairs.com

V. Ausblick

Inzwischen differenzierteres Bild:
Abschied von übertriebener Behandlungseu-
phorie, aber durchaus empirische Belege für 
(moderate) positive Effekte behandlungsori-
entierter Vollzugsformen („What works for 
whom under which circumstances?“)

Risk-Need-Responsivity-Prinzip (Andrews/Bonta 2010):
1. Risk principle: Direct intensive services to the higher risk offenders and 

minimize services to the low risk offenders.
2. Need principle: Target criminogenic needs in treatment.
3. Responsivity principle: Provide the treatment in a style and mode that is 

responsive to the offender’s learning style and ability.
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V. Ausblick

Laufendes Forschungsvorhaben am BCHC
• Qualitative Studie zu Rahmenbedingungen und Implementierungsproblemen 

des Compliance Managements im Krankenhaus
• Experteninterviews mit Akteuren der Healthcare Compliance und den von 

Compliance-Maßnahmen Betroffenen
• Bei Interesse reicht eine E-Mail an bchc@uni-bielefeld.de

Photos by rawpixel on Unsplash

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Prof. Dr. Michael Lindemann
Universität Bielefeld ( 0521 106 – 4721
Bielefeld Center for Healthcare Compliance * bchc@uni-bielefeld.de
Universitätsstraße 25 : www.bchc.nrw
33615 Bielefeld


